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RS OGH 1987/5/26 10Os58/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1987

Norm

StGB §34

StGB §202

Rechtssatz

Daß sich der Samenerguß außerhalb der Scheide der Genötigten ereignete, stellt ebensowenig einen Milderungsgrund

dar wie die Tatsache, daß der Angeklagte mit dem Opfer vor der Tat ein intimes Verhältnis unterhalten hatte.
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